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der FDJ wurden 1967 in allen Krei
sen der DDR ständige ehrenamtliche 
Räte der J. T. gebildet. Sic werden 
von den Kreisleitungen der FDJ ge
leitet. In ihnen sind junge Arbeiter, 
Kulturschaffende und Künstler ver
treten. Sie helfen, die einmal zur 
künstlerischen Betätigung angeregten 
Talente systematisch zu fördern, in
dem sic entsprechend ihren Neigun
gen und Fähigkeiten Volkskunstgrup
pen, Arbeitsgemeinschaften, Klubs, 
Ensembles, Musikschulen usw. zuge
führt werden. Die Förderung der Be
wegung J. T. ist ein gesellschaftliches 
Anliegen aller staatlichen kulturellen 
Einrichtungen, der Massenorganisa
tionen und Künstlerverbände.

Junker: Angehöriger jener „Frak
tion“ der Großgrundbesitzer, die 
grundherrliche und landesherrliche 
Rechte auf sich vereinte und in wirt
schaftlicher und politischer Hinsicht 
in ganz besonderem Maße die histo
rische Reaktion in Deutschland ver
körperte. Ursprünglich wurden als J. 
insbesondere junge Angehörige des 
Adels bezeichnet; seit der ersten 
Hälfte des 19. Jh. werden vor allem 
diejenigen ostelbischcn (Preußen und 
Mecklenburg) Großgrundbesitzer so 
genannt, die während der Agrar
reformen des 19. Jh. („preußischer 
Weg“ der Entwicklung des Kapita
lismus in der Landwirtschaft) ihre aus 
dem Spätfeudalismus datierenden 
Eigenwirtschaften in kapitalistische 
landwirtschaftliche Großbetriebe um
wandelten, und zwar auf Kosten der 
Bauern, die Ablösungstribute (in 
Form von Land und Geld) entrich
teten, und bei Wahrung feudaler Pri
vilegien. Die Enteignung der J. durch 
eine demokratische Bodenreform 
wurde in der Revolution von 1848/49 
in Deutschland infolge des Verrats 
der Bourgeoisie verhindert. So konn
ten sic den preußischen und - nach 
1871 - den Staatsapparat des Deut
schen Reiches weiterhin in beträcht
lichem Maße beherrschen, den preu
ßischen —*■ Militaristniis konservieren

und die werktätige Landbevölkerung 
ausbeuten. Großbourgeoisie und J.- 
tum schlossen sich im letzten Drittel 
des 19. Jh. trotz vielseitiger starker 
Interessengegensätze immer enger ge
gen eine demokratische Entwicklung 
in Deutschland, vor allem gegen die 
Arbeiterbewegung, zusammen, bis zur 
personellen Verschmelzung. Damit 
wurde die Klassengrundlage für den 
spezifisch deutschen junkerlich-bour
geoisen Imperialismus gelegt; sie war 
eine der Ursachen seiner besonderen 
Aggressivität. 1945 wurden auf dem 
Gebiet der DDR die J. durch die 
—> demokratische Bodenreform öko
nomisch und politisch entmachtet.

Justiz: spezifische staatliche Tätig
keiten zur Durchsetzung des so
zialistischen —> Rechts und zur Ge
währleistung der —> sozialistischen 
Gesetzlichkeit bei der Bekämp
fung und Vorbeugung von Rechtsver
letzungen, zur Gestaltung bestimmter 
Rechtsverhältnisse und zur Klärung 
anderer Rechtsangelcgenhciten. Die 
Aufgaben der J. sind ein wesentlicher 
Ausdruck der rechtschützenden Funk
tion des sozialistischen Staates und 
speziell gesetzlich geregelt. Sie wer
den vor allem gelöst durch die — 
Rechtsprechung der —Gerichte in 
Straf-, Zivil-, Familien- und Arbeits
rechtssachen sowie LPG-Rechtssachcn 
und die mit ihr verbundene Tätig
keit; durch die Aufsicht der —;*- 
Staatsanwaltschaft über die strikte 
Einhaltung der sozialistischen Ge
setzlichkeit und die einheitliche An
wendung des sozialistischen Rechts; 
durch die Tätigkeit der —Staatlichen 
Notariate. Nach der Zerschlagung 
des faschistischen Machtapparates 
durch die Sowjetarmee wurden in der 
DDR als Hauptbestandteile einer 
neuen J. neue Gerichte und eine neue 
Staatsanwaltschaft geschaffen, deren 
Wirken unter Überwindung der bür
gerlichen Theorie der -> Gewalten
teilung zu einem festen Bestandteil 
der Verwirklichung der Staatspolitik 
der Arbeiterklasse zum Schutze und


